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Beschreibung

[0001] Diese Endung betrifft Medikamente und de-
ren Verwendung in der Behandlung von Gelenksent-
zündungen und Gelenksschmerzen.
[0002] Schmerzen oder Beweglichkeitseinschrän-
kungen in Gelenken sind häufige Erscheinungen, 
insbesondere bei älteren Personen oder bei Perso-
nen, die Schädigungen an Knorpeln, Knochenober-
flächen oder Bändern (Ligamenta) erlitten haben.
[0003] Zu den Standardbehandlungen gehört die 
Verabreichung von Kortikosteroiden mittels Injektion 
in den Situs der Entzündung. Die Besserung ist aller-
dings meistens nur vorübergehend, und langfristige 
Anwendungen bringen eine Reihe von Kontraindika-
tionen mit sich.
[0004] Pantothensäure, (manchmal auch als Vita-
min B5 bezeichnet) und ihre Salze wurden als Diäter-
gänzung und zur Behandlung von Bronchialasthma, 
Heuschnupfen, Sinusitis und Neurodermatitis ange-
wendet.
[0005] CH 682803 offenbart die intramuskuläre Ver-
abreichung von Pantothensäure für die Behandlung 
der Polyarthritis.
[0006] GB 1145623 offenbart die gleichzeitige Ver-
wendung von α-Pantothensäure und Cystein für die 
Behandlung der Osteoarthritis.
[0007] Es hat sich nun herausgestellt, dass Panto-
thensäure wirksam in der Reduzierung von Entzün-
dungen ist, wenn sie in den Bereich des betroffenen 
Gelenks injiziert wird.
[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die 
Verwendung von Pantothensäure oder einem Derivat 
derselben in der Herstellung eines Medikaments ge-
schaffen, das durch Injektion in den Bereich eines 
Gelenks zur Besserung von Entzündungen oder 
Schmerzen verabreicht wird.
[0009] Die Pantothensäure kann in Form eines Sal-
zes, z. B. des Calciumsalzes, verwendet werden. 
Pantothensäure ist eine in Pflanzen- und Tiergewe-
ben natürlich vorkommende Substanz. Eine beson-
ders reichhaltige Quelle ist Gelee royale von Honig-
bienenvölkern. Sie kann in ihrem natürlichen Zustand 
oder als chemisch reines Material verwendet werden. 
Synthetische Zubereitungsmethoden umfassen jene, 
die in US-Patent Nr. 2,780,645; 2,845,456 und 
2,934,428 beschrieben werden. Die freie Säure und 
ihre Salze sind wahlweise aktiv, und das rechtsdre-
hende Isomer wird bevorzugt.
[0010] Herkömmlicherweise wird ein Medikament 
durch Lösen des Wirkstoffes, d. h. der Pantothensäu-
re oder eines Derivats, in einem geeigneten Lösemit-
tel, z. B. Wasser, und Injizieren der Lösung in das be-
troffene Gelenk präpariert. Die Erstbehandlung kann 
einige Schmerzen verursachen, und es kann deshalb 
wünschenswert sein, gleichzeitig oder kurz vor der 
Injektion der Pantothensäure gemeinsam ein Lokala-
nästhetikum, z. B. Lignocain, zu verabreichen.
[0011] Es können auch andere physiologisch wirk-
same Materialien gemeinsam verabreicht werden, z. 

B. Cystein oder Glucosamin.
[0012] Es kann auch wünschenswert sein, im glei-
chen Behandlungsregime ein oberflächenaktives 
Phospholipid (SAPL) zu verabreichen, wie beispiels-
weise Dipalmitoyl-Phosphatidylcholin (DPPC) oder 
Phosphatidyl-Glycerol (PG). Vorzugsweise wird eine 
Mischung aus DPPC und PG verwendet. Eine bevor-
zugte proteinfreie SAPL-Zusammensetzung aus ei-
ner Mischung von DPPC und PG ist bei Britannia 
Pharmaceuticals Ltd. in Brighton Road, Redhill unter 
dem Markennamen „Alec" erhältlich. Von SAPLs wie 
„Alec" wird angenommen, dass sie in Gelenken als 
Schmiermittel aktiv sind und teilweise die Funktion 
der Synovialflüssigkeit zu übernehmen.
[0013] Die Medikamente dieser Erfindung können in 
der Behandlung unterschiedlicher Krankheiten in 
Verbindung mit Entzündungen oder Beweglich-
keitseinschränkungen von Gelenken verwendet wer-
den. Beispiele sind der Tennisellbogen, die Bursitis 
praepatellaris, fibröse Schultersteife, Knie- und Hüft-
gelenksentzündungen sowie Rückenschmerzen in 
Verbindung mit Entzündungen oder einer einge-
schränkten Beweglichkeit der Rückenwirbel.
[0014] Eine typische Dosis ist etwa 2 ml einer wäss-
rigen Lösung von etwa 500 mg des Säuresalzes. Das 
Medikament wird direkt in den Situs des entzündeten 
Gelenks injiziert. Wünschenswert ist im Allgemeinen 
ein Injektionsprogramm, bei dem Dosierungen ähn-
lich der oben angezeigten in Intervallen von wenigen 
Tagen bis zu etwa einer Woche gegeben werden. Re-
duzierte Entzündungen und erhöhte Beweglichkeit 
sind in der Regel etwa eine Woche nach der Erstin-
jektion feststellbar.

Patentansprüche

1.  Verwendung von Pantothensäure oder eines 
daraus abgeleiteten Derivats für die Herstellung ei-
nes Medikaments, das zur Linderung einer Entzün-
dung oder von Schmerzen mittels Injektion im Be-
reich eines entzündeten oder schmerzenden Ge-
lenks verabreicht wird.

2.  Verwendung nach Anspruch 1, wobei das De-
rivat ein Salz der Pantothensäure ist.

3.  Verwendung nach Anspruch 2, wobei das Salz 
Calciumsalz ist.

4.  Verwendung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Medikament eine wässrige 
Lösung der Pantothensäure oder eines Derivats der-
selben umfasst.

5.  Verwendung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Medikament gemeinsam mit 
einer Lokalanästhesie zu verabreichen ist.

6.  Verwendung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Medikament gemeinsam mit 
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Zystein oder Glucosamin zu verabreichen ist.

7.  Verwendung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Medikament gemeinsam mit 
einem oberflächenaktiven Phospholipid (SAPL) zu 
verabreichen ist.

8.  Verwendung nach Anspruch 7, wobei das 
SAPL Dipalmitoylphosphatidylcholin enthält.

9.  Verwendung nach Anspruch 7 oder 8, wobei 
das SAPL Phosphatidylglycerin enthält.

10.  Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, bei der das Gelenk von einer Beeinträchtigung be-
troffen ist, die ausgewählt ist aus Tennisellenbogen, 
Bursitis praepatellaris, fibröse Schultersteife, Kniege-
lenks- und Hüftgelenksentzündung sowie Rücken-
schmerzen in Verbindung mit einer Entzündung oder 
eingeschränkter Bewegung in den Rückenwirbeln.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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